
Grunddeckung

● Sachschäden durch 
einen vollbrachten 
oder versuchten
Einbruchdiebstahl 

Grunddeckung

● Gebäudeglaspauschal versicherung: 
Sämtliche Gebäudescheiben bis 6 m²

● Entsorgungskosten (Kosten der behördlich auferlegten 
Behandlung von versicherten, zerbrochenen Glasscheiben) 
bis höchstens 50% der Entschädigungs leistung für die vom 
Schaden betroffene Verglasung

Kostenlos mitversichert

● Bewegungs- und Schutzkosten

● Kosten für Gerüste, die zur Ersatzausführung erforderlich sind

● Kosten einer erforderlichen Notverglasung oder 
Notverschalung

● Überstundenzuschläge, falls der Schaden sofort, außerhalb 
der normalen Arbeitszeit, behoben werden muss

Zusätzlich versicherbar 
– Glasdächer (auch von Wintergärten)
– Glas und Plexiglas von Solar- und Fotovoltaikanlagen
– Blei-, Messing- und sonstige Kunstverglasungen
– Cerankochfeld auf erstes Risiko
– Frontscheibe und Kabinenverglasung sämtlicher Traktoren (ohne

Kleingläser)

Nicht versichert 
Schäden durch Zerkratzen, Verschrammen oder Absplittern der
Glasoberfläche, Erdbeben, Kriegsereignisse, Kernenergie, Schäden
an Fassungen und Umrahmungen, Folgeschäden

Glasbruch

Zusätzlich versicherbar
– Vandalismus 
– Aufräumungs- und Abbruchkosten, De- und Remontagekosten, Bewegungs- und Schutzkosten sowie

Entsorgungskosten mit Erdreich
– Mehrkosten aufgrund behördlicher Auflagen 
– Kosten für Sicherungsmaßnahmen 
– Steuerberatungskosten 
– Datenträger, Geschäftsbücher, Akten, Pläne und dergleichen, darauf befindliche Daten sowie Reproduktionshilfsmittel  
– Vitrinen und Automaten im Freien inkl. Inhalt 
– Bargeld freiliegend, unter festem Verschluss oder in ordnungsgemäß versperrten Behältnissen

Nicht versichert 
Einfacher Diebstahl, Laden-, Gelegenheits-, Trickdiebstahl, entgangener Gewinn

Einbruchdiebstahl

● ● ● Zurich Agrar-Versicherung
Details zu Einbruchdiebstahl, Glasbruch, 

BU und Haftpflicht
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Grunddeckung

● Unterbrechungsschäden infolge 

Brand, Blitzschlag, Explosion 

Kostenlos mitversichert 
Unterbrechungsschäden, die als Folge eines unter die Versicherung fallenden Sach -
schadens durch auf dem Versicherungsgrundstück befindliche radioaktive Stoffe ent -
stehen, insbesondere auch Schäden durch radioaktive Verunreinigung (Kontamination)

Ersetzt wird
– Für den landwirtschaftlichen Bereich: Ertragsverlust und zusätzlich Mindereinnahmen im Milch- 

verkauf und/oder Einstellungskosten für Groß- und Kleinvieh
– Für den gewerblichen Bereich: der entgangene, versicherte Deckungsbeitrag 

(= Differenz zwischen den Betriebserträgen und den variablen Kosten)

Feuer-Betriebsunterbrechung

Grunddeckung

● Erfüllung von Schadenersatzver-
pflichtungen, die dem Versicher -
ungsnehmer entstehen auf- 
grund gesetzlicher Haftpflicht- 
bestimmungen privatrechtlichen 
Inhaltes, wegen eines 
– Personenschadens
– Sachschadens 
– Vermögensschadens, der auf

einen versicherten Personen- 
oder Sachschaden zurückzu-
führen ist 

● Übernahme der Kosten der 
Feststellung und Abwehr der von 
einem Dritten behaupteten 
Schadenersatzverpflichtungen

Kostenlos mitversichert 

● Schäden durch Weidevieh an Fluren und Kulturen
● Pflanzenschädlingsbekämpfung und Unkrautvertilgung am Versicherungsgrundstück
● Sachschäden durch Umweltstörung durch Jauche, Düngemittel und Siloabwässer
● Tierhaltung ohne Rücksicht auf den Verwendungszweck 
● Alle Nebenbetriebe gemäß GewO
● Fremdenbeherbergung, wenn keine behördl. Gewerbeberechtigung erforderlich ist

Zusätzlich versicherbar
– Pflanzenschädlingsbekämpfung und Unkrautvertilgung auf gemeinschaftlicher Basis
– Erweiterte Produktehaftung
– Sachschäden durch Umweltstörung
– Feuerregress für Schäden an gemieteten Räumlichkeiten
– Grundstücke, Gebäude oder Räumlichkeiten, die Fremdzwecken dienen
– Be- und Entladung von fremden Fahrzeugen
– Gewerbsmäßige Vermietung und/oder Verleihung von landwirtschaftlichen Geräten
– Bauherrnhaftpflicht für Eigenbauvorhaben
– Belegschäden durch Hengste, Stiere, Eber, Schaf-, Ziegenböcke
– Gaststallungen: Beschädigung, Vernichtung, Abhandenkommen fremder eingestellter Tiere
– Überlassung von Reittieren an betriebsfremde Personen
– Reitlehrer
– Jagdhaftpflichtversicherung subsidiär zu einer etwaigen Pflichtversicherung
– Gewerbliche Fremdenbeherbergung
– Verlust oder Abhandenkommen eingebrachter Sachen der Beherbergungsgäste
– Dampfräume, Saunen, Heißlufträume, Solarien

Grunddeckung

Unterbrechungsschäden infolge

● Brand, Blitzschlag, Explosion

● Einbruchdiebstahl

● Leitungswasserschaden

● Sturm, Hagel, Schneedruck, 
Felssturz/Steinschlag, Erdrutsch 

Kostenlos mitversichert 
Unterbrechungsschäden, die als Folge eines unter die Versicherung fallenden Sach -
schadens durch auf dem Versicherungsgrundstück befindliche radioaktive Stoffe ent-
stehen, insbesondere auch Schäden durch radioaktive Verunreinigung (Kontamination)

Ersetzt wird
– Für den landwirtschaftlichen Bereich: Ertragsverlust und zusätzlich Mindereinnahmen von Milch

und/oder Einstellungskosten für Groß- und Kleinvieh
– Für den gewerblichen Bereich: der entgangene, versicherte Deckungsbeitrag 

(= Differenz zwischen den Betriebserträgen und den variablen Kosten)

Kombinierte Betriebsunterbrechung

Haftpflicht

Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 15, 1010 Wien
Zurich ServiceCenter kostenlos unter: 08000 - 80 80 80
www.zurich.at

Der angeführte Deckungsumfang stellt einen Auszug aus den Allgemeinen und
Besonderen Bedingungen dar. Diese werden dadurch nicht ersetzt.


